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Stuttgart, 13 . Januar2020

Sehr geehrter Herr Kronmüller,

das LIFG gewährt jeder antragstellenden Person das Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen 
außerhalb  eines  laufenden  Verwaltungsverfahrens,  ohne  dass  es  der Darlegung  eines 
Informationsinteresses bedarf (§ 1 Abs. 1 LIFG). Der Informationszugangsanspruch muss sich 
dabei auf eine vorhandene amtliche Information beziehen und die amtliche Stelle rec htlich über die 
Information verfügen (§ 1 Abs. 2 i. V.
m. § 3 Nr. 3 LIFG).

Der   Anspruch   auf   Informationszugang   ist   jedoch   nur   gegeben,   wenn   keine 
Auskunftsversagungsgründe vorliegen.

Diese umfassen:

1. den Schutz von öffentlichen Belangen nach § 4 LIFG
2. den Schutz personenbezogene Daten nach § 5 LIFG
3. den Schutz von geistigem Eigentum und Betriebs - oder Geschäftsgeheimnissen nach § 6 LIFG
4. die Ablehnungsgründe nach § 9 Abs. 3 LIFG.

Als  Betriebs - oder  Geschäftsgeheimnis  werden  nach  der  Rechtsprechu ng  des 
Bundesverfassungsgerichts  (BVerfGE  115,  205,  230) „alle  auf  ein  Unternehmen  bezogene 
Tatsachen,  Umstände  und  Vorgänge  verstanden,  die  nicht  offenkundig,  sondern nur  einem 
begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rec htsträger ein 
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berechtigtes Interesse hat. “ Auf den Schutz von Betriebs - oder Geschäftsgeheimnissen können 
sich  auch  öffentliche  Stellen  berufen  (in  diesem  Sinne  Oberverwaltungsgericht  für  das  Land 
Nordrhein -Westfalen,  Urteil  vom  19.  März 2013 – 8 A  1172/11 ).  Ob  ein  Betriebs - oder 
Geschäftsgeheimnis vorliegt, ist anhand der Besonderheiten des jeweils betroffenen Sach - oder 
Rechtsgebiets   zu   bestimmen.   Insbesondere   das   Kriterium   des   berechtigten 
Geheimhaltungsinteresses ermöglicht durch abwägende Interpretatio n in Einzelfällen Korrekturen 
vorzunehmen, da es einer wertenden Einschätzung der Wettbewerbsposition des betroffenen 
Unternehmens und der Konsequenzen einer möglichen Veröffentlichung von Informationen bedarf.

Nach § 6 Satz 2 LIFG darf der Zugang zu Betr iebs- und Geschäftsgeheimnissen gewährt werden, 
soweit und solange die betroffene Person eingewilligt hat . Wir sehen Anhaltspunkte dafür, dass 
eine betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des Informationszugangs 
haben kann und werden d aher das Beteiligungsverfahren gemäß § 8 LIFG durchführen und der 
betroffenen Person Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Erteilung ihrer Einwilligung in den 
Informationszugang innerhalb eines Monats geben.

Gemäß § 7 Abs. 7 LIFG verlängern wir die Frist zur Verfügungsstellung der Information auf bis zu 
drei  Monate,  da  die  Antragsbearbeitung  innerhalb  eines  Monats  wegen  der  Beteiligung  der 
betroffenen Person nicht möglich ist (vgl. § 7 Abs. 7 S. 2 und 3 LIFG).

Sie  haben  die  Möglichkeit,  uns  innerhalb  von einer  Woche  wissen  zu  lassen,  inwieweit  Ihre 
persönlichen Daten als antragstellende Person und die von Ihnen genannte Antragsbegründung 
bzgl. der Kontaktaufnahme an die betroffene Person weitergegeben werden dürfen (vgl. § 7 Abs. 
1  S.  3  LIFG).  Falls  Sie  ni cht  antworten  oder  die Weitergabe  ablehnen,  eröffnen  wir  das 
Beteiligungsverfahren ohne diese Angabe(n) .

Darüber  hinaus  weisen  wir  darauf  hin,  dass  aufgrund  der  komplexen  Prüfung 
(Drittbeteiligungsverfahren) Kosten über 200 Euro entstehen werden. 

Teilen Sie uns innerhalb eines Monats mit, ob Sie die Kosten übernehmen und das Verfahren weiter 
betreiben wollen.
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